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378 Die Vornahme von Sprengungen .

6. Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 105 . Einer Geldſtrafe bis zu 100 Mark unterliegt ,
wer ohne polizeiliche Bewilligung eine Schießſtätte errichtet
oder den bei der Bewilligung von der Polizeibehörde erteilten

Anordnungen zuwiderhandelt . ! )
§ 107 . Wer ohne Beobachtung der erforderlichen Vor⸗

ſichtsmaßregeln mit Gefahr für Perſonen oder fremdes

Eigentum Sprengungen durch explodierende Stoffe vornimmt ,
wird an Geld bis zu 100 Mark beſtraft .

7 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 19 . Dezember 1887 , die Vornahme von

Sprengungen betr . “
( Geſ. ⸗ und VO Bl. Seite 445. )

Aufgrund des § 367 Ziffer 5 des Reichsſtrafgeſetzbuchs
und des § 107 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs wird verordnet ,
was folgt :

§ 1. Bei der Vornahme von Sprengungen iſt Folgen⸗
des zu beachten :

a) Die Benützung reinen Sprengöls , der Schießbaum⸗
wolle , verdorbener oder gefrorener Sprengſtoffe zum

Sprengen iſt unterſagt .
Das Sprengen mit loſem Sprengpulver iſt nur da

geſtattet , wo das Bohrloch derartig beſchaffen iſt , daß
ein Verlaufen des Pulvers ausgeſchloſſen iſt .

b) Das Schießen mit Sprengſtoffen ohne Patronen iſt
unterſagt , unbeſchadet der Beſtimmungen unter a

Abſatz 1 und 2.

) ie Erlaubnis zur Errichtung von Schießſtätten , unter welchen
bleibende Vorrichtungen zum Abhalten von Scheibenſchießen zu ver⸗

ſtehen ſind , erteilt das Bezirksamt . 8 4 d der Verordnung vom

20. September 1864 ( Reg Bl. S. 656) . Die Scheibenſchießen ſelbſt

5 Näh 5 95
beſondere Bewilligung gebunden , ſofern nicht wegen

der Nähe bewohnter Orte 8 367 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuchs
in Anwendung kommt .

. 2 stake

9 Wegen Sprengungen in Bergwerken vgl . die 88 33 u. ff.

8015 8 Bergpolizeiordnung vom 20. Juni 1891 , Geſ . ⸗ u. VOBl.
eite 91.
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